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Der Erste Bürgermeister eröffnet am Donnerstag, 18. April 2024 um 19.00 Uhr 
im Sieben-Schwaben-Saal die Sitzung des Marktgemeinderates. 

    Er begrüßt die erschienenen Damen und Herren des Marktgemeinderates, die 
zahlreich erschienenen Zuhörer, die Vertreterin der Mindelheimer Zeitung und 
die Vertreterin vom Wochenkurier.  
Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest; Einwendungen gegen die Tagesord-
nung werden nicht erhoben. 
 

   Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

 Bekanntgabe, dass  
 für die Rettungskette First Responder ein BMW X 3 von BMW Behördenfahr-

zeuge zum Gesamtpreis von 57.744,60 € gekauft wurde;  
 für den Katastrophenschutz vier Stromaggregate zum Preis von 130.684,46 

€ brutto gekauft wurden. 
 für den Neubau des Bauhofes an der Angerstraße 71 die Planungsleistungen 

zum Preis von 206.418,50 € brutto an das Büro ------ vergeben wurden.  

  
Asylunterkünfte 

 Bereitstellung gemeindlicher Flächen 
  

 Information, dass die verschiedenen Möglichkeiten der Unterbringung in Türk-
heim nochmals diskutiert wurden. Einigkeit bestand dahingehend, dass eine 
zentrale Unterkunft nicht umgesetzt werden darf bzw. soll. Deshalb die Idee der 
dezentralen Containerstandorte auf gemeindeeigenen Grundstücken. Die Dis-
kussion zu den drei möglichen gemeindeeigenen Grundstücken wurde geführt; 
die Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger wurde am Mon-
tag, 08.04.2024 um 19.00 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal, Oberjägerstraße 7 
abgehalten.  

 

Mitteilung, dass aus den Reihen des Marktgemeinderates das Grundstück der 
ehemaligen Mülldeponie an der Uferstraße als weiterer Standort vorgeschlagen 
wurde. Eine erste Anfrage bei der Fachabteilung im Landratsamt ergab, dass 
dieses Grundstück belastungsfrei ist und möglicherweise als weiterer, vierter 
Standort gemeldet werden könnte; eine genaue Standortprüfung müsste erfol-
gen und auch die Information an die Anlieger.  
 
Nennung der Vorteile einer dezentralen Unterbringung auf gemeindlichen 
Grundstücken: 
 die Verantwortung liegt in gemeindlicher Hand – mehr Einflussnahme als bei 

einem Privatanbieter  
 Betreuung durch Helfer in dezentralen und kleineren Unterkünften besser re-

alisierbar, auch im Hinblick auf die Organisation der Deutschkurse 
 Vermeidung von Widerständen der Nachbarn (je größer die Unterkünfte, 

desto weniger Akzeptanz in der Bevölkerung), Entschärfung der unguten 
Stimmung in der Bevölkerung 

 die Integration kann schneller und besser erfolgen 
 bessere Betreuung von Familien mit Kindern 
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Information anhand nachfolgender Luftbilder der drei Flächen, welche aktuell 
gemeldet werden sollen: 

 

 
 

 
 

ballplatz/westlich Fuß- 
 

14     5 Beschluss: 
 Der Marktgemeinderat stimmt zu, dass die Gemeinde mindestens die drei be-

reits angesprochenen und vorgestellten gemeindeeigenen Flächen an das 
Landratsamt meldet. Auf diesen drei Standorten (Minimum) sollen Container für 
jeweils maximal 30 Flüchtlinge errichtet werden.  

 
 

 Skaterplatz 
 Vorstellung Umsetzung auf V-Markt-Gelände 

 
Erinnerung, dass auf dem V-Markt-Gelände bis zur Erweiterung des Bestands-
gebäudes nach Norden ein Skaterplatz vorhanden war. Die Rampen, die sich 
darauf befanden, mussten wegen der Gebäudeerweiterung abgebaut werden.  
Mitteilung, dass die Aussicht bestand, nach Abschluss der Anbaumaßnahme 
auf der Nord-/Ostseite einen neuen Skaterplatz auf dem V-Markt-Gelände zu 
erhalten und einrichten zu können.  
Da die vorhandenen Rampen jedoch in keinem guten Zustand mehr waren, hat 
er sich, nach Rücksprache mit den Jugendlichen, welche die Anlage nutzen, zu-
sammen mit der Referentin für Jugend und Schulwesen Gedanken gemacht, 
inwieweit der Skaterplatz mit neuen Geräten attraktiver bestückt werden könnte; 
den jugendlichen Nutzern sollte eine moderne, langfristig kreative und pflege-
leichte Anlage angeboten werden. 
Es wurden verschiedene Angebote eingeholt und mittlerweile für 75.000 Euro 
bei einer weltweit agierenden Firma, welche die besten und sichersten Infra-
strukturen für Aktion Sport Parks entwickelt und konstruiert, Rampen in Auftrag 
gegeben; er geht davon aus, dass der Platz bereits im kommenden Sommer 
genutzt werden kann. 
 

 Information anhand nachfolgender Bilder über die Örtlichkeit und die Situierung 
der Rampen bzw. die Anlageempfehlung der Firma: 

 

Parkplatz Hochstraße/ 
Ecke Ramminger Straße 

südlich Basketballplatz, 
zwischen Freibad und 
Fußballstadion 
 

Teilfläche östlicher Bereich, 
Türkheim/Bahnhof 
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Feststellung, dass der neue Platz bzw. die Rampen nicht nur mit Inline Skates, 
sondern auch mit Roller Skates und BMX-Fahrrädern genutzt werden kann.  
Er hofft, dass auch eine entsprechende Einweihung erfolgen kann und dankt 
den Verantwortlichen des V-Marktes, dass ein Teil des Areals optimal für einen 
Skaterplatz hergerichtet wurde und kostenfrei genutzt werden darf.  
Die neu erworbenen Rampen könnten jederzeit abgebaut und an anderer Stelle 
aufgebaut werden.  
 
 

     Obdachlosenunterkunft 
 

Information, dass der Markt Türkheim im Gebäude Keltenweg 40 Räumlichkei-
ten zur Unterbringung von Obdachlosen angemietet hat. Diese können mit 
sechs Obdachlosen belegt werden; momentan sind sie von vier Obdachlosen 
bewohnt.  
Diese Obdachlosen werden von einer Helferin, welche auch in Bad Wörishofen 
und Mindelheim tätig ist, unterstützt und begleitet. Die Benutzungsgebühr be-
trägt, wie auch schon in der Vergangenheit, 250€ pro Person und Monat.  
 

Mitteilung, dass sowohl die Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunter-
kunft als auch die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Obdachlosenunterkunft zur Regelung einer unbestimmten Anzahl von Fäl-
len notwendig ist und das Ordnungsamt sich jeweils der Mustersatzung des 
Bayerischen Gemeindetages bedient hat.  
 

Nachfolgende Satzungen stehen zur Beschlussfassung: 
 

 Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft des  
Marktes Türkheim (Obdachlosenunterkunftsbenutzungssatzung) 

Der Markt Türkheim erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
zuletzt geändert durch § 2 ,3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 
586), folgende Satzung:  
I. Allgemeines  

§ 1 
Öffentliche Einrichtung – Zweckbestimmung 

(1) Zur vorübergehenden Unterbringung Obdachloser unterhält der Markt Türk-
heim dafür bestimmte und geeignete Räume als Obdachlosennotunter-
künfte.  
 

(2) Der Markt betreibt Notunterkunftsräume in Form einer Gemeinschaftsunter-
kunft in der Laternenstraße 5a in Türkheim als öffentliche Einrichtung. Sie 
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dient insbesondere dazu, obdachlosen Personen, denen es nicht gelingt, 
sich selbst anderweitig Unterkunft zu verschaffen und bei denen alle ande-
ren Hilfsmittel erschöpft sind, eine vorübergehende Unterkunft einfacher Art 
zu gewährleisten.  
 

(3) Obdachlosenunterkünfte im Sinne dieser Satzung sind auch Gebäude, Woh-
nungen und Räume, in die der Betroffene vom Markt Türkheim eingewiesen 
wird  

§ 2 
Begriff der Obdachlosigkeit 

(1) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist,  
1. wer ohne Unterkunft ist,  
2. wem der Verlust seiner ständigen oder vorübergehenden Unterkunft un-

mittelbar droht,  
3. wessen Unterkunft nach objektiven Anforderungen derart unzureichend 

ist, dass sie keinen menschenwürdigen Schutz vor den Unbilden der Wit-
terung bietet oder die Benutzung der Unterkunft mit gesundheitlichen Ge-
fahren verbunden ist,  

4. und wer nicht in der Lage ist, für sich, seinen Ehegatten und seine nach § 
1602 BGB unterhaltsberechtigten Angehörigen, mit denen er gewöhnlich 
zusammenlebt, aus eigenen Kräften eine Unterkunft zu beschaffen.  

 

(2) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist nicht,  
1. wer freiwillig ohne Unterkunft ist,  
2. wer zwar wohnungslos ist aber sich anderweitig eine, wenn auch nur vo-

rübergehende, Unterkunft verschafft hat oder verschaffen kann.  
3. wer sich als Minderjähriger dem Bestimmungskreis der Personensorge-

berechtigten entzogen hat und deshalb nach § 42 SGB VIII in die Obhut 
des Jugendamtes zu nehmen ist.  

 
II. Benutzung der Unterkünfte  

§ 3 
Aufnahme in eine Notunterkunft und Begründung eines 

öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnisses 
1. Räume in der Notunterkunft dürfen auf Antrag nur von Personen bezogen 

werden, deren Aufnahme der Markt Türkheim schriftlich verfügt hat (Benut-
zer/Benutzerin). Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimm-
ten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art und Größe 
besteht nicht. 

 
2. Antragstellende und Benutzungsberechtigte sind verpflichtet, dem Markt 

wahrheitsgemäße Auskünfte über ihre Einkommens-, Vermögens- und Fami-
lienverhältnisse zu geben und die Angaben zu belegen.  

 

3. Durch die Aufnahme in die Notunterkunft wird ein öffentlich-rechtliches Nut-
zungsverhältnis begründet. Ein privatrechtliches Mietverhältnis wird durch die 
Aufnahme nicht begründet.  

 

4. Die Benutzung ist gebührenpflichtig. Die näheren Einzelheiten regelt eine ge-
sonderte Gebührensatzung.  
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5. Die Aufnahme kann befristet, stets widerruflich sowie unter Auflagen und Be-
dingungen angeordnet werden. Insbesondere kann die Auflage gemacht wer-
den, dass die Notunterkunftsräume innerhalb einer bestimmten Frist zu be-
ziehen oder zu räumen sind.  

 

6. In den Räumen der Notunterkunft können ein oder mehrere Benutzer/Benut-
zerinnen gleichen Geschlechts, auch wenn sie nicht verwandt oder ver-
schwägert sind, aufgenommen werden. Sie besteht aus einzelnen Wohnräu-
men und gemeinschaftlich zu benutzende Räume, insbesondere Küche, Bad 
und WC.  

§ 4 
Nachweis der ärztlichen Untersuchung 

Vor Aufnahme hat die antragstellende Person von sich aus auf mögliche Ge-
fährdungen anderer Benutzer (durch ansteckende Krankheiten usw.) hinzuwei-
sen. Unbeschadet hiervon kann der Markt Türkheim bei diesbezüglichen kon-
kreten Anhaltspunkten vor der Aufnahme den Nachweis durch ein ärztliches 
Zeugnis verlangen, dass ärztliche Bedenken gegenüber der Benutzung der Ein-
richtung nicht bestehen.  

§ 5 
Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

1. Die als Notunterkunft überlassenen Räume dürfen nur vom Benutzer/der Be-
nutzerin, den mit ihm/ihr eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken 
genutzt werden.  

2. Der Benutzer/die Benutzerin der Unterkunft ist verpflichtet, die ihm/ihr zuge-
wiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör und die Gemeinschafts-
räume pfleglich zu behandeln und für eine pflegliche Behandlung durch die 
mit ihm/ihr eingewiesenen Personen Sorge zu tragen. Nach Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses sind diese in dem Zustand herauszugeben, in dem 
sie bei Beginn übernommen wurden.  

3. Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zu-
behör dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Marktes Türkheim vor-
genommen werden.  

4. Bei ohne Zustimmung des Marktes Türkheim vorgenommenen baulichen o-
der sonstigen Veränderungen kann der Markt Türkheim diese auf Kosten des 
Benutzers/der Benutzerin beseitigen und den früheren Zustand wiederher-
stellen lassen.  

5. Sollten die Benutzer der Obdachlosenunterkunft durch ihr Verhalten dazu 
beitragen, dass die anfallenden Nebenkosten (z.B. für Strom, Wasser, Hei-
zung) unverhältnismäßig hoch sind und erheblich über den festgesetzten 
Pauschalbeträgen liegen, so haben sie für die tatsächlich entstandenen Kos-
ten aufzukommen. Der Markt Türkheim kann die erhöhten Beträge anhand 
von Durchschnittswerten oder Schätzungen erheben.  

6. Der Markt Türkheim kann darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um den Einrichtungszweck zu erreichen.  

7. Die Beauftragten des Marktes Türkheim sind gemäß Art. 24 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) berechtigt, die Unterkünfte in 
angemessenen Abständen werktags in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
zu betreten. Bei Gefahr im Verzug kann jede Unterkunft jederzeit betreten 
werden.  



  Niederschrift über die   öffentliche Sitzung Nr.   5      Seite    6 

 des Markt-Gemeinderates TÜRKHEIM am  18.04.2024 den 
Beschluss 

Lfd. 
Nr. 

A
n

w
e

se
n
d
 

F
ü

r 

G
e

g
e

n
 

§ 6 
Allgemeine Pflichten 

1. Die Benutzungsberechtigten haben sich im Bereich der Unterkunftsräume 
und dem gesamten Gebäude so zu verhalten, dass niemand geschädigt, ge-
fährdet oder in sonstiger Weise in seinen Belangen mehr als unvermeidbar 
beeinträchtigt wird. Vor allem besteht die Verpflichtung zur Wahrung des 
Hausfriedens und zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung, zur Erhaltung der 
überlassenen Wohngelegenheit in einwandfreiem Zustand, zur Einhaltung 
der mit der Benutzungsgenehmigung erteilten Auflagen und zur Einhaltung 
einer eventuell ausgegebenen Hausordnung. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr gilt die Nachtruhe.  

 

2. Sie sind verpflichtet, die Unterkunftsräume samt dem überlassenen Zubehör 
im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße Verwendung bedingten Ab-
nutzung instand zu halten und für ausreichende Lüftung und Heizung der 
überlassenen Unterkunft zu sorgen. Dient die Einrichtung mehreren Benut-
zern, so haben sie die Reinigung im wöchentlichen Wechsel vorzunehmen.  

 

3. Bestandteile und Einrichtungen des Hauses und der Verfügungswohnung, 
ferner alle Gemeinschaftseinrichtungen sind schonend zu behandeln und nur 
zweckentsprechend zu gebrauchen. Für vorsätzlich und grob fahrlässige Be-
schädigungen, Verunreinigungen und Zerstörung ist in jedem Fall Schadens-
ersatz zu leisten. Daneben haften die Schadenverursacher gesamtschuldne-
risch.  

 

4. Die Benutzer sind verpflichtet, Schäden an der Obdachlosenunterkunft, ins-
besondere den Unterkunftsräumen und den Gemeinschaftseinrichtungen so-
wie das Auftreten von Ungeziefer unverzüglich dem Markt Türkheim anzuzei-
gen.  

 

5. Ausbesserungen, bauliche Veränderungen und sonstige Vorkehrungen, die 
zur Erhaltung der Obdachlosenunterkunft, der Gefahrenabwehr oder zur Be-
seitigung von Schäden erforderlich sind oder der Modernisierung dienen, be-
dürfen keiner Zustimmung der Benutzer. Diese haben die betreffenden 
Räume nach rechtzeitiger Ankündigung zugänglich zu machen und die Arbei-
ten nicht zu verhindern oder zu verzögern. Bei drohenden Gefahren ist eine 
Ankündigung nicht notwendig.  

 

6. Die in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Personen sind verpflich-
tet, Müll und Abfall regelmäßig nach Maßgabe der im Markt Türkheim gelten-
den Vorschriften über die Abfallentsorgung zu entsorgen und zu trennen.  

 

§ 7 
Besondere Pflichten 

Den Benutzern ist untersagt:  
 

1. Die Aufnahme nicht zugewiesener Personen in die Verfügungsunterkunft.  
 

2. Die Überlassung der Unterkunft an nicht zugewiesene Personen.  
 

3. Die ihnen zugewiesenen Räume mit anderen Benutzern ohne vorherige, je-
derzeit widerrufliche, schriftliche Genehmigung des Markt Türkheim zu tau-
schen.  
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4. Die Räume zu anderen als zu Wohnzwecken, insbesondere zu gewerblichen 
oder beruflichen Zwecken zu nutzen.  

 

5. Bauliche Änderungen vorzunehmen und die Erweiterung oder Änderung der 
Versorgungsleitungen für Strom und Wasser.  

 6. Freiantennen jeglicher Art ohne vorherige, jederzeit widerrufliche, schriftliche 
Genehmigung des Marktes Türkheim anzubringen.  

7. Holzöfen, Ölöfen, Gasherde, Gasraumheizöfen, Elektroöfen Elektroherde 
und Campingkocher aufzustellen und zu betreiben. Ausgenommen davon 
sind die vom Markt Türkheim bereitgestellten Geräte.  

8. Das Lagern von Altmaterialien, leicht entzündlichen Stoffen, feuergefährli-
chen Gegenständen und Stoffen.  

9. Sachen aller Art, insbesondere Fahr- und Motorräder in den Fluren im Trep-
penhaus sowie den Gemeinschaftseinrichtungen abzustellen oder zu lagern  

10. Kraftfahrzeuge und Motorräder außerhalb der dafür vorgesehenen Stellplät-
zen zu parken.  

11. Auf dem Grundstück der Obdachlosenunterkunft nicht fahrbereite Kraftfahr-
zeuge und Motorräder abzustellen oder instand zu setzen.  

12. Das Abhalten geräuschvoller Veranstaltungen sowie der ruhestörende Be-
trieb von Fernseh-, Radio- und sonstigen Musikgeräten.  

13. In den Gemeinschaftsräumen Wäsche zu trocknen.  

14. Im gesamten Bereich der Unterkunft Tiere zu halten.  

15. Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen weder in den Unterkünften, den Kel-
lerräumen Dachböden noch auf dem Grundstück, leicht entzündliche und 
feuergefährliche Stoffe aufbewahrt werden.  

16. Die Heizungen an außerhalb der dafür vorgesehenen Steckdosen mit Tem-
peraturfühler anzuschließen.  

 

17. Im gesamten Bereich der Unterkunft (Gebäude, Gemeinschaftsunterkunft 
und Unterkunftsräume) zu rauchen.  

18. Materialien jeglicher Art an den Wänden mit Nägeln/Pinnadeln usw. zu befes-
tigen.  

19. Jede Verunreinigung innerhalb und außerhalb der Wohnung, insbesondere 
die Verunreinigung der Wasserversorgungsanlagen und der Toiletten.  

 
III. Änderung und Beendigung des Benutzungsverhältnisses  

§ 8 
Um- und Ausquartierung 

1) Die Benutzungsgenehmigung ist in der Regel befristet erteilt. Der Markt Türk-
heim kann die Zuweisung der Unterkunft zurücknehmen oder die Benutzer 
durch Wegnahme von Räumen in der Benutzung einschränken oder in 
Räume der gleichen oder einer anderen Unterkunftsanlage umquartieren, 
wenn  

1. Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen oder  
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2. sie in einem schwerwiegenden Fall oder wiederholt trotz Mahnung gegen die 
Bestimmungen der §§ 6 und 7 dieser Satzung verstoßen oder  

3. die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs-, 
oder Instandsetzungsarbeiten geräumt werden muss,  

4. die Unterkünfte nicht von allen in der Aufnahme aufgeführten Personen bezo-
gen werden oder sich die Zahl der eingewiesenen Personen vermindert oder  

5. der Hausfrieden nachhaltig gestört wird.  
 
2) Lässt eine Umquartierung keine Besserung der Verhältnisse erwarten und 

liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 Nr. 2 vor, so können Benutzer auch 
ausquartiert werden.  

 

§ 9 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses 

(1) Die Benutzerinnen/die Benutzer können das Benutzungsverhältnis ohne 
Einhalten einer Frist durch unverzügliche Mitteilung an den Markt Türkheim 
beenden. Die Zuweisung wird sodann zum beantragten Zeitpunkt aufgeho-
ben.  

 
(2) Das Benutzungsverhältnis endet bei Tod einer Benutzerin/eines Benutzers 

mit dem Ablauf des Tages, an dem der Todesfall eingetreten ist.  
 
(3) Der Markt Türkheim kann die Zuweisung aufheben, wenn  
1. die Benutzerin/der Benutzer ihren/seinen Auskunftspflichten kraft Gesetzes 

bzw. gemäß § 3 Nr. 2 der Satzung nicht nachkommen, insbesondere, wenn 
er/sie sich weigert, Auskünfte über ihre/seine Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse zu erteilen,  

2. die Benutzerin/der Benutzer es unterlässt, sich ernsthaft um einen Wohn-
raum zu bemühen. Hierüber können von dem Markt Türkheim Nachweise 
verlangt werden,  

3. die Benutzerin/der Benutzer sich grundlos weigert, einen Antrag auf Vormer-
kung für eine öffentlich-geförderte Wohnung (Sozialwohnungsantrag) zu stel-
len, eine andere nachgewiesene Wohnung zu zumutbaren Bedingungen sel-
ber anzumieten oder wenn er/sie eine vorgeschlagene Sozialwohnung unbe-
rechtigt ablehnt bzw. sich zu Auswahlvorschlägen für Sozialwohnungen nicht 
äußert,  

4. Eine Benutzerin/ ein Benutzer über eigennutzbares oder verwertbares Haus- 
bzw. Wohnungseigentum verfügt oder sonst wirtschaftlich in der Lage ist, 
sich selbst mit Wohnraum zu versorgen. Das ist insbesondere der Fall, wenn 
die Benutzerin/ der Benutzer über ein ausreichendes Einkommen verfügt und 
keine sonstigen Hinderungsgründe bestehen. Ein ausreichendes Einkommen 
wird angenommen, wenn der Benutzer trotz Aufforderung sich weigert, über 
seine Einkommensverhältnisse Auskunft zu erteilen.  

5. die Unterkunft von der Antragstellerin/dem Antragsteller bzw. deren/dessen 
Familienangehörigen nicht bezogen wird oder nicht mehr tatsächlich genutzt 
wird,  
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6. die Unterkunft nicht von allen in dem Bescheid aufgeführten Personen bezo-
gen wird, oder sich die Zahl der aufgeführten Personen vermindert hat,  

7. eine Benutzerin/ ein Benutzer sich anderweitig mit Wohnraum versorgt hat,  

8. eine Benutzerin/ ein Benutzer ungeachtet einer Abmahnung einen satzungs-
widrigen oder sonst pflichtwidrigen Gebrauch der Unterkunft fortsetzt oder 
wenn eine Benutzerin/ ein Benutzer schuldhaft in einem solchen Maß ihre/ 
seine Verpflichtungen verletzt, insbesondere den Hausfrieden so nachhaltig 
stört, dass der Markt Türkheim oder einem Vermieter eine Fortsetzung des 
Benutzungsverhältnisses nicht zugemutet werden kann,  

 9. eine Benutzerin/ein Benutzer die Benutzungsgebühr nicht oder wiederholt 
nicht vollständig oder zu spät entrichtet,  

 

10. Sanierungs-, Modernisierungs-, Abbrucharbeiten oder die Auflösung einer 
Unterkunft bevorstehen,  

11. der Markt Türkheim Wohnraum von einem Dritten angemietet hat und diesem 
gegenüber zur Räumung verpflichtet ist,  

12. dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung er-
forderlich ist,  

13. ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.  
 

(4) Vor der Beendigung des Benutzungsverhältnisses nach Absatz 3 ist die Be-
nutzerin/ der Benutzer schriftlich anzuhören und auf die Möglichkeit der Be-
endigung hinzuweisen.  

 

(5) Soweit die erneute bzw. weitere Unterbringung von Benutzerinnen und Be-
nutzern, deren Benutzungsverhältnisse nach § 9 Abs. 3 Nrn. 6, 9, 10, 11 und 
12 beendet worden ist, erforderlich ist, kann die Begründung eines neuen 
Benutzungsverhältnisses in einer anderen Unterkunft erfolgen, soweit kein 
eigener Wohnraum zur Verfügung steht.  

 

§ 10 
Räumung und Rückgabe 

(1) Bei Beendigung eines Benutzungsverhältnisses (§ 9) oder wenn eine Um- o-
der Ausquartierung angeordnet ist (§ 8) sind die überlassenen Räume voll-
ständig geräumt und sauber zurückzugeben. Alle Schlüssel sind dem Markt 
Türkheim herauszugeben. Andernfalls hat die in die Unterkunft eingewiesene 
Person die Kosten für die Anbringung neuer Schlösser zu tragen.  

 

(2) Erfüllt der Benutzer die Pflichten nach Absatz 1 nicht, kann der Markt nach 
Ablauf von 3 Tagen anordnen, dass die erforderlichen Arbeiten auf Kosten 
und Gefahr des Säumigen vorgenommen werden (Ersatzvornahme). Die zu-
rückgelassenen Gegenstände werden in diesem Fall vom Ordnungsamt in 
Verwahrung genommen. Zurückgelassene Gegenstände von geringem Wert 
werden als Abfall entsorgt. Werden die in Verwahrung genommenen Sachen 
spätestens 3 Monate nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses nicht abge-
holt, wird unwiderleglich vermutet, dass der Benutzer das Eigentum daran auf-
gegeben hat. Die Gegenstände treten dann in das Eigentum des Markt Türk-
heim über können ggf. der Abfallverwertung zugeführt werden.  
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(3) Der Markt kann ausnahmsweise dem früheren Benutzer auf Antrag eine den 
Umständen nach angemessene Frist zur Räumung der Obdachlosenunter-
kunft gewähren. Durch Gewährung oder Verlängerung von Räumungsfristen 
wird eine Beendigung des Benutzungsverhältnisses nicht zurückgenommen.  

 

§ 11 
Haftung 

(1) Die Benutzer haften nach den allgemeinen Bestimmungen für alle Schäden 
an dem Gebäude, an der Obdachlosenunterkunft, insbesondere an den 
ihnen überlassenen Räumen und den Gemeinschaftseinrichtungen, soweit 
sie von ihnen oder von Dritten, die sich auf Einladung des Benutzers in der 
Unterkunft aufhalten, verursacht wurden.  

 
(2) Der Markt haftet für Schäden, die sich aus dem Benutzen der öffentlichen 

Einrichtung ergeben nur dann, wenn ihren Bediensteten oder weiteren Per-
sonen, derer sich der Markt zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.  

 
(3) Für Personen und Sachschäden, die den Benutzern der Einrichtung durch 

Dritte zugefügt werden, haftet der Markt Türkheim nicht. Dies gilt auch für 
Schäden, die sich die Benutzer der Unterkunft bzw. deren Besucher selbst 
gegenseitig zufügen.  

 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) kann mit einer Geldbuße belegt werden, wer  
1. den in § 5 Nr. 1, § 6 Nr. 1 und 2 sowie § 7 enthaltenen Geboten und Verbo-

ten bezüglich der Benutzung der Notunterkunft und des Verhaltens im Be-
reich der Notunterkunft zuwiderhandelt,  

 

2. die in § 6 Nr. 4 vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet oder  
 

3. entgegen § 5 Nr. 7 das Betreten der Unterkunftsräume nicht gestattet.  
 

§ 13 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Der Markt Türkheim kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehen-
den Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, 
eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (BayVwZVG).  

 

§ 14 
Aufsicht 

Die in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Personen sind verpflichtet, 
den Anordnungen des Beauftragten des Marktes Türkheim zur Aufrechterhal-
tung oder Wiederherstellung der Ordnung in den Unterkünften nachzukommen. 
Insofern ist die Person berechtigt, die zugewiesenen Räumlichkeiten zu betre-
ten.  

§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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 b) Satzung des Marktes Türkheim über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 
 

Der Markt Türkheim erlässt aufgrund von Art. 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
Juli 2023 (GVBl. S. 385), folgende Gebührensatzung:  

§ 1 
Gebührenpflicht und Benutzungsverhältnis 

Für die Benutzung der gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte erhebt der Markt 
Türkheim Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung.  
 

§ 2 
Gebührenschuldner/-schuldnerin 

(1) Gebührenschuldner/-schuldnerin ist die Person, die eine ihr zugewiesene 
Unterkunft vom Tage der Einweisung an bis zum tatsächlichen Auszug nutzt.  

(2) Mehrere Personen, die die Räumlichkeiten im Rahmen eines gemeinsamen 
Haushaltes nutzen, haften als Gesamtschuldner.  

 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht ab dem Tag der Einweisung in die Unterkunft. 
Sie endet in der Regel mit Ablauf des Einweisungsbescheids. Werden die 
Räume nicht am Tag des Wegzuges bzw. der Räumung, sondern verspätet 
übergeben oder werden die Schlüssel verspätet an den Markt Türkheim zu-
rückgegeben aus Gründen, die der Räumende zu vertreten hat, so bleibt die 
Gebührenpflicht bis zur Übergabe der Unterkunft und Rückgabe der Schlüs-
sel bestehen.  
 

(2) Die Gebühren werden zum Ersten des jeweiligen Monats bzw. am Tag der 
Einweisung fällig. Bei dauerhafter Unterbringung können Vorauszahlungen 
verlangt werden.  

 

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt.  
 

§ 4 
Gebührensätze 

(1) Die Gebührenhöhe für die Nutzung der Unterkunft „Laternenstr. 5a“ beträgt 
250,00 € pro Bett/pro Monat. In der Gebühr sind die Nebenkosten der Nut-
zung bereits enthalten.  

 

(2) Bei Zuweisung auf Plätze in Unterkünften des Beherbergungsgewerbes, in 
Wohnheimen oder in Übergangseinrichtungen, die der Markt Türkheim an-
mietet, entspricht die Gebührenhöhe pro Tag dem vom Betreiber verlangten 
Tagessatz.  

 

(3) Wird eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft zur Verfügung 
gestellt, so entspricht die monatliche Gebühr der anfallenden Bruttokaltmiete 
aus dem Mietvertrag, zuzüglich der Kosten für Heizung und Warmwasser.  

 

(4) Stellt der Markt Türkheim eine eigene Wohnung zur Verfügung, so ent-
spricht die Gebühr dem Betrag der von der Kämmerei veranschlagten und an 
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die ortsübliche Miete angelehnte Bruttokaltmiete zuzüglich der Kosten für 
Heizung und Warmwasser.  

 

(5) Sollten die Benutzer der Obdachlosenunterkunft durch ihr Verhalten dazu 
beitragen, dass die anfallenden Nebenkosten (z.B. Strom, Wasser, Heizung) 
unverhältnismäßig hoch sind und erheblich über den festgesetzten Pauschal-
beträgen liegen, so haben sie für die tatsächlich entstandenen Kosten aufzu-
kommen. Der Markt Türkheim kann die erhöhten Beträge anhand von Durch-
schnittswerten oder Schätzungen erheben.  

 

(6) Entsteht die Gebührenpflicht nicht zum ersten eines Monats, so beträgt die 
Gebühr 1/30 für jeden genutzten Tag.  

 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

19    0 Beschluss: 
 Der Marktgemeinderat beschließt folgende oben aufgeführte Satzungen: 

a) Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkunft des Marktes Türk-
heim (Obdachlosenunterkunftsbenutzungssatzung) 

b) Satzung des Marktes Türkheim über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Obdachlosenunterkunft. 

Beide Satzungen treten jeweils am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

     
 


